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R- und S-Bahnhof Charlottenburg

Die Verordnung ist am            im Gesetz- und Verordnungsblatt Berlin auf S.     verkündet worden.

Berlin, den

Berlin, den
und hat die Zustimmung des Abgeordnetenhauses von Berlin mit Beschluss vom                          erhalten

Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom                bis einschließlich              öffentlich ausgelegt

Der Bebauungsplan ist auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches in Verbindung mit § 4b des
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.

Aufgestellt: Berlin, den 12. Juli 2005
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Senatorin

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

 Referat II A

Ingeborg Junge-Reyer

Christian Kuhlo

Öff. best. Vermessungsingenieur

Dipl.-Ing. Joachim Wanjura

Berlin, den 7. Juli 2005

Die vermessungstechnische und liegenschaftsrechtliche
Richtigkeit wird bescheinigt.
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Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Höhe baulicher Anlagen
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Bahnanlage
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ND..
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Gebäude
Stellplatz
Garage
Tiefgarage
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St
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z.B.

Planunterlage

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Flächen

belastende Flächen
Mit Geh-,Fahr-u.Leitungsrechten zu

Die vorstehende Zeichenerklärung enthält alle gebräuchlichen Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
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in Meter über NHN z.B.
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Anpflanzen von
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Umgrenzungen von Flächen zum Anpflanzen von

ÖFFENTLICHE PARKANLAGE
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Bereich ohne Ausfahrt
Bereich ohne Einfahrt
Straßenbegrenzungslinie

z.B. öffentliche Parkfläche
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Straßenverkehrsflächen

JUGENDFREIZEITHEIM

OK
FH
TH
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Flächen für Wald
Flächen für die Landwirtschaft

Anpflanzungen, Bindungen für Bepflanzungen, Schutz und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Öffentliche und Private Grünflächen

sowie für Ablagerungen
für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
Flächen für Versorgungsanlagen,

Verkehrsflächen

Flächen für den Gemeinbedarf Flächen für Sport- und Spielanlagen

WasserflächenOberirdische Hauptversorgungsleitungen

z.B.

Straßenseite
Straßenseite
Straßenseite

12,4 m über Gehweg
53,5 m über NHN
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z.B.
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vom 18. Dezember 1990.
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90)

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
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,z.B.
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(§ 2 BauNVO)
(§ 3  BauNVO)
(§ 4 BauNVO)
(§ 4a BauNVO)
(§ 5 BauNVO)
(§ 6 BauNVO)
(§ 7 BauNVO)
(§ 8 BauNVO)
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Baumpflanzung (in Aussicht genommen)K
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0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100m Planunterlage: Karte von Berlin 1:1000, Stand Juni 2005

Bebauungsplan 4 - 7
für Teilflächen zwischen

sowie Teilflächen zwischen Lewishamstraße und Wilmersdorfer Straße
im Bezirk Charlottenburg-Wilmerdorf, Ortsteil Charlottenburg

S-Bahntrasse, Windscheidstraße, Stuttgarter Platz und Lewishamstraße

Maßstab 1:1000 Koordinatensystem: Soldner Berlin Netz 88 Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis

Übersichtskarte 1 : 10 000

Grundlage der Übersichtskarte: Karte von Berlin 1 : 5 000

TextlicheFestsetzungen
1. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist eine Befestigung von Wegen und

Zufahrten außerhalb der Verkehrsflächen nur in wasser- und luftdurchlässigem
Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich
mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen
und Betonierungen sind unzulässig.

2. Auf der Fläche mit dem besonderen Nutzungszweck "Parkcaf%%193" sind Stellplätze
und Garagen unzulässig.

3. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

4. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die Verwendung von Erdgas oder
Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist
dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Emissionswerte von
Schwefeldioxid (SOx), Stickstoffoxid (NOx) und Staub in Kilogramm Schadstoff
pro Tera Joule Energiegehalt (kg/TJ) des eingesetzten Brennstoffes vergleichbar
höchstens denen von Heizöl EL entsprechen.

5. Die Flächen D, Eund Fsind in der Weise zu bepflanzen, dass der Eindruck
eines geschlossenen Baumbestandes entsteht. Die Bepflanzungen sind zu
erhalten. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht für Wege und Zufahrten.

6. Die mit einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Unternehmensträger zu
belastende Fläche A darf nur mit flachwurzelnden Anpflanzungen oder leicht zu
beseitigenden Befestigungen versehen werden.

7. Die mit einem Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der zuständigen
Unternehmensträger zu belastenden Flächen B und C dürfen nur mit
flachwurzelnden Anpflanzungen oder leicht zu beseitigenden Befestigungen
versehen werden.

8. Die Dachfläche auf der Fläche mit dem besonderen Nutzungszweck "Parkcaf%%193"
ist als Pultdach mit dem First an der straßenseitigen Gebäudeaußenwand
auszuführen.

9. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen
Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der
in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuches bezeichneten Art enthalten, außer Kraft.
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(in diese Abzeichnung eingearbeitet)
vom 22. November 2005
Zu diesem Bebauungsplan gehört das Deckblatt

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt dieser
Abzeichnung
Abzeichnung mit dem Inhalt der Urschrift des
Bebauungsplanes vom 12. Juli 2005 und dem
Deckblatt vom 22. November 2005 übereinstimmt.

Berlin, den

Öff. best. Vermessungsingenieur

Dipl.-Ing.


